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Tippgebervereinbarung 

 
Zwischen 

   Raiffeisenbank Grimma eG 

   vertreten durch die Vorstände Jens Dietel und Steve Barth 

   Käthe-Kollwitz-Straße 2 

   04668 Grimma 

   

   -nachfolgend Bank genannt-  

 

und 

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

   

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

   -nachfolgend Tippgeber genannt- 

 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 

 

1. Gegenstand 

 

Die Tätigkeit des Tippgebers beschränkt sich ausschließlich darauf, Kontaktdaten potentieller 

Kunden mit deren Einverständnis an die Bank weiterzugeben. Er führt ausdrücklich keine 

Beratungen durch und tritt gegenüber dem/den potentiellen Kunden erkennbar auch nicht als 

Vertragsvermittler (§§ 34d ff. GewO) auf.  

 

Diese Vereinbarung betrifft folgende/n potentielle/n Kunden: 

 

……………………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(Name und Anschrift aller nat./jur. Personen, die für eine konkrete Beratung des Finanzierungsprojektes in Frage kommen) 

 

 

2. Vergütung / Provision 

 

Der Tippgeber erhält erfolgsabhängig eine Provision.  

 

Diese Tippgeberprovision bemisst sich auf  

 

 

……………………………………. 
(Festbetrag oder Prozentsatz des Fremdmittelbedarfs, d.h. Hausbankdarlehen und vermittelte Darlehen) 

 

und wird wie folgt gezahlt: 

 

(   ) Der Tippgeber hat keinen direkten Kontakt zum potentiellen Kreditnehmer. Tippgeber 

und Bank gehen davon aus, dass die Tippgeberprovision der Umsatzsteuer unterliegt. 

Die Provision wird gezahlt: 
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   (   ) einschließlich Umsatzsteuer 

   (   ) zuzüglich Umsatzsteuer 

(   ) Der Tippgeber hat direkten Kontakt zum potentiellen Kreditnehmer. Der Tippgeber  

verzichtet, sofern er Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und kein 

Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG ist, nicht gem. § 9 Abs. 1 UStG auf die 

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8a UStG. Die Tippgeberprovision ist umsatzsteuerfrei, 

gem. § 4 Nr.8a UStG. 

 

 

 (   ) Der Tippgeber hat direkten Kontakt zum potentiellen Kreditnehmer. Der Tippgeber ist  

Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und verzichtet gem. § 9 Abs. 1 UStG 

auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr.8a UStG. Die Tippgeberprovision ist 

umsatzsteuerpflichtig. Die Provision wird gezahlt: 

 

 (   ) einschließlich Umsatzsteuer 

 (   ) zuzüglich Umsatzsteuer  

 

 

Auslösend für diese Tippgeberprovision sind Abschlüsse von Verträgen (als Projekt) zwischen 

dem/n Kunden und der Bank (wobei die Bank selbst als Produktvermittler auftreten kann), die auf 

die Tätigkeit des Tippgebers nach Ziff.1 dieser Vereinbarung zurückzuführen sind.  

 

Maßgeblich für die Fälligkeit dieser Provision ist der Ablauf etwaiger einzelvertraglicher 

Widerrufsfristen. 

 

Sofern einer oder mehrere der zustande gekommenen Verträge zwischen dem/n Kunden und der 

Bank nach Ablauf etwaiger Widerrufsfristen anderweitig rückabgewickelt werden, ist die gezahlte 

Provision durch den Tippgeber anteilig oder vollständig an die Bank zurückzuzahlen. 

 

3. Datenschutz 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Tippgeber die maßgeblichen Datenschutzbestimmungen 

einzuhalten hat. Er muss insbesondere über alle betrieblichen und geschäftlichen Daten, über die 

er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt, Stillschweigen bewahren. Zudem sind vertrauliche 

Daten und Informationen so zu schützen, dass unbefugte Dritte keine Einsicht nehmen können bzw. 

Zugriff haben. Diese Pflichten sind auch nach Beendigung dieser Vereinbarung einzuhalten. 

 

Der Tippgeber hat sich von jedem der potentiellen Kunden eine freiwillige Einverständniserklärung 

zur Weitergabe von dessen personenbezogenen Daten an die Bank geben bzw. unterschreiben zu 

lassen.  

 

 

4. Beendigung dieser Vereinbarung / Kündigung 

 

Diese Vereinbarung ist mit Zahlung der unter o.g. Ziff. 2 vereinbarten Tippgeberprovision 

beiderseitig erfüllt und beendet ohne dass es einer gesonderten Kündigung durch eine der Parteien 

bedarf. 

 

Im Übrigen kann diese Vereinbarung von den Parteien jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 

schriftlich gekündigt werden. 
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5. Schlussbestimmungen 

 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dieses 

Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden. 

Sollte eine Vorschrift dieser Vereinbarung unwirksam sein oder unwirksam werden, so hat dies nicht 

die Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung zur Folge. Die unwirksame Bestimmung ist durch 

eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht. 

 

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung sowie Gerichtsstand für alle 

Ansprüche aus dieser Vereinbarung ist jeweils Grimma. 

 

Der Tippgeber ist für die Einhaltung der maßgeblichen -insbesondere steuer- und 

gewerberechtlichen- Vorschriften verantwortlich. Die Parteien gehen davon aus, dass die 

Tippgeberprovision grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegt. Von daher wird die Vergütung 

(brutto, s.o. Ziff. 2) stets einschließlich etwaiger Umsatzsteuer gezahlt. 

 

 

 

 

………………………    ……………………………..   
( Ort, Datum )      ( Tippgeber ) 

 

 

 

 

 

 

………………………    …………………………….. 
( Ort, Datum )      ( Bank )  
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Bankverbindung und Steuerdaten des Tippgebers 
 

 

 

 

Zahlungsempfänger   ………………………………………………………….. 

 

  

Kontonummer / IBAN   ………………………………………………………….. 

 

 

BIC     ………………………………………………………….. 

 

 

Name der Bank    ………………………………………………………….. 

 

 

 

Erklärung des Tippgebers zur Umsatzsteuerpflicht  (ggf. bitte streichen) 

 

Wir sind ein regelversteuernder Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Wir sind zur Abgabe 

von Umsatzsteuererklärungen und der Abführung von Umsatzsteuer verpflichtet. 

 

 

Steuernummer bzw. Umsatzsteuer- 

Identifikationsnummer   …………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………    ……………………………..   
( Ort, Datum )     ( Tippgeber ) 
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Allgemeine und freiwillige Einwilligungserklärung 

des Kunden für die Datenübermittlung 

 
Zwischen 

   Raiffeisenbank Grimma eG 

   Käthe-Kollwitz-Straße 2 

   04668 Grimma 

 

   -nachfolgend Bank genannt- 

   

und 

 

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

   

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

   ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

-nachfolgend Tippgeber genannt- 

 
besteht eine Vereinbarung über Herstellung von Kontakten potentieller Finanzierungskunden. 

 
Zur Erstellung (Planung) einer Projektfinanzierung, zur Ausarbeitung von Angeboten, der Beratung und 

ggf. daraus folgenden Belegdokumenten ist die Übermittlung von personenbezogenen Kundendaten an 

die Bank erforderlich. 

 

Übermittelt werden dürfen hierbei die Personalien (Namen, Anschriften, familiäre Angaben oder 

vergleichbare Daten), Kontaktdaten möglichst unter Angabe tageszeitlicher Erreichbarkeit sowie 

Angaben, die das zu finanzierende Projekt beschreiben. 

 

In diesem Rahmen entbinde ich / entbinden wir den o.g. Tippgeber und die Bank von Ihrer jeweiligen 

Verschwiegenheitspflicht. 

 

Diese vorstehende Einwilligungserklärung kann ich / können wir ohne weitere Auswirkungen auf die 

Vereinbarung zwischen Bank und Tippgeber jederzeit gegenüber dem Tippgeber und / oder der Bank 

widerrufen. 

 

 

Kundenname/n  …………………………………………………………………………………………. 

 

Kundenanschrift/n …………………………………………………………………………………………. 

 

   ………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktdaten  ………………………………………………………………………………………… 

 

Projektangaben  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………    …………………………………………………………….. 
( Ort, Datum )     ( Kunde/n ) 


